
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/6/21 8Ob142/79,
2Ob64/09i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1979

Norm

StVO §15

StVO §16 Abs1 lita

Rechtssatz

Die Zulässigkeit des Überholens ist auf den Beginn des Überholmanövers abzustellen.

Entscheidungstexte

8 Ob 142/79

Entscheidungstext OGH 21.06.1979 8 Ob 142/79

Veröff: ZVR 1980/3 S 10

2 Ob 64/09i

Entscheidungstext OGH 16.07.2009 2 Ob 64/09i

Beisatz: Der erste Tatbestand des § 16 Abs 1 lit a StVO bezieht sich daher auch nicht auf eine am Ende des

Überholvorgangs eintretende Gefährdung oder Behinderung anderer Straßenbenützer, sondern auf ein dem

überholenden Fahrzeuglenker beim Beginn des Überholvorgangs erkennbares Gefährden- oder

Behindernkönnen. (T1)
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